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Niederschrift 
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 

Stralendorf 

 Sitzungstermin: Donnerstag, 13.02.2003 
 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
 Sitzungsende: 22:00 Uhr 
 Ort, Raum: Stralendorf, Landgasthof "Am Amt" 

Anwesend sind: 
Bürgermeister 
Herr Herbert John  
Gemeindevertreter 
Herr Ralf Austermann  
Herr Andree Knack  
Herr Rainer Lähning  
Herr Erwin Lübeck  
Herr Helmut Richter  
Herr Jürgen Schacht  
Herr Hartmut Sperlich  
Frau Petra Thede  
 
Verwaltung 
Herr Peter Lischtschenko  

Entschuldigt fehlen: 
Gemeindevertreter 
Herr Klaus Bosselmann  
Herr Udo Dahl unentschuldigt 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Begrüßung, Feststellung der Beschlußfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung 
2 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 12.12.2002 / 09.01.2003 
4 Einwohnerfragestunde gemäß § 17 Abs. 1 KV M-V 
5 Unterrichtung des Bürgermeisters über wichtige Gemeindeangelegenheiten 
6 Bürgermeisterwahl und Weiterführung des Bürgermeisteramtes 
6.1 Beschluss der Gemeindevertretung über die Gültigkeit der Wahl 

Vorlage: 2003/STR/179 
7 Aussprache zum Entwurf des Vertrages Gemeinde / Amt über Schulträgerwechsel  

(1. Lesung) 
8 Abwägungs- und Satzungsbeschluß 

Satzung der Gemeinde Stralendorf über die Entwicklung und Abrundung für einen 
Teilbereich der im Zusammenhang bebauten Ortslage "Am Gartenweg" in Stralendorf 
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB 
Vorlage: 2003/STR/181 

9 Aussprache und Beschlußfassung 
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9.1 Entwurf der 2. Änderung des B - Planes Nr. 2 "An der Mühlenbecker Straße" der 
Gemeinde Warsow 
Hier: Information über die Aufstellung und Entwurfsauslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und Beteiligung der Nachbargemeinden 
Vorlage: 2003/STR/175 

9.2 Entwurf der 2. Änderung des fortgeltenden F - Planes der Gemeinde Warsow 
Hier: Information über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
Beteiligung der Nachbargemeinden 
Vorlage: 2003/STR/176 

9.3 Überplanmäßige Ausgabe Kita - Stralendorf 
Vorlage: 2003/STR/177 

9.4 Rücktritt des Wehrführers der FFw Stralendorf 
Vorlage: 2003/STR/180 

Protokoll: 

Öffentlicher Teil 

zu 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlußfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung 
  

Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. 
Die Beschlußfähigkeit, wird mit 9 von 11 Gemeindevertretern festgestellt. Es liegen der 
Gemeindevertretung 4 Tischvorlagen vor. Des weiteren gibt es einen Antrag von 
Herrn Austermann, den Tagesordnungspunkt 9 vorzuziehen da er von besonderer 
Wichtigkeit ist. 
 
Die Tagesordnung wird, wie in diesem Protokoll angeführt, genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 8 Ja Stimmen 
   1 Nein Stimme  
 

  
  
zu 2 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 12.12.2002 / 09.01.2003 
  

Die Sitzungsniederschriften vom 12.02.2002 / 09.01.2003 werden einstimmig bestätigt. 
 

  
  
zu 4 Einwohnerfragestunde gemäß § 17 Abs. 1 KV M-V 
  

- Aushang der Sitzungsniederschrift (Schaukasten) 
Anfrage, warum in der letzten Zeit keine Protokolle mehr ausgehangen worden sind, 
da es doch viele Interessenten gibt, die sich über Neuigkeiten in der Gemeinde 
informieren möchten. 

> Die Sitzungsniederschriften werden seit Januar 2002 vom Amt Stralendorf angefertigt 
und diese sind so umfangreich, dass sie nicht in die Schaukästen passen. Es besteht 
keine Veröffentlichungspflicht seitens der Gemeindevertretung. Dieses Thema wurde 
auch im Hauptausschuß besprochen. 
Herr Richter erklärt, dass zu jeder Sitzung auch eine verkürzte Fassung für die 
Schaukästen erstellt worden ist, aber nicht ausgehangen wurde. 

 
- Regenentwässerung Lindenweg 

Dieses Thema war auch Punkt der Diskussion bei der Vorstellung der beiden 
Bürgermeisterkandidaten. Anfrage wie bei dieser Angelegenheit weiter verfahren wird. 

> Bei starken Regenfällen kann das anfallende Regenwasser nicht durch die 
vorhandenen Regenrinnen aufgenommen werden. Hier hat es auch Besichtigungen 
Vorort gegeben. Auf Grund der Witterung kam es 2002 nicht mehr zur Bauausführung. 
Dieses soll dann bei günstiger Witterung erfolgen. 
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zu 5 Unterrichtung des Bürgermeisters über wichtige Gemeindeangelegenheiten 
  

Der Bürgermeister informiert kurz über noch offenstehende und zukünftige Aufgaben mit 
der sich die Gemeindevertretung befassen wird. 
 

  
  
zu 6 Bürgermeisterwahl und Weiterführung des Bürgermeisteramtes 
  

Der Bürgermeister erklärt, das er beide Beschlußvorlagen zu dem Tagesordnungspunkt 
zurück zieht und die Übergabe der Amtsgeschäfte an den ersten Stellvertreter am 
18.02.2003 erfolgen soll. Der neue Wahltermin für die Wahl des Bürgermeisters ist der 
01.06.2003. Um den Wahltermin durch die Rechtsaufsicht genehmigt zu bekommen, ist 
es notwendig den folgenden Beschluss (Vorlage – 2003/STR/179) zu fassen. 
 

  
  
zu 6.1 Beschluss der Gemeindevertretung über die Gültigkeit der Wahl 

Vorlage: 2003/STR/179 
  
 Beschluss: 

Sach- und Rechtslage:  
Am 12. Januar 2003 fand in der Gemeinde Stralendorf die Wahl des Bürgermeisters statt. 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat auf seiner Sitzung am Abend des 12. Januar 2003 
gemäß § 69 Kommunalwahlgesetz das Wahlergebnis  für die Wahl des Bürgermeisters 
festgestellt und im Öffentlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Stralendorf  Nr.1/2003 
veröffentlicht. 
 
Gemäß § 71 KWG M-V muss die Gemeindevertretung einen Beschluss über die 
Gültigkeit der Wahl fassen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindewahlbehörde liegen keine Einsprüche gegen die Wahl des Bürgermeisters 
der Gemeinde Stralendorf vor. Die Gemeindevertretung Stralendorf erklärt die Wahl zum 
Bürgermeister der Gemeinde Stralendorf entsprechend § 71, Abs.1.5 KWG M-V für gültig. 
 
Bemerkungen 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende 
Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder:   11 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder:    9 
Davon stimmberechtigt:       9 
Ja-Stimmen:        9 
Nein-Stimmen:        0 
Stimmenenthaltungen:       0 
Ungültige Stimmen:       0 
 

  
zu 7 Aussprache zum Entwurf des Vertrages Gemeinde / Amt über Schulträgerwechsel 

(1. Lesung) 
  

Bei einem Vertragsabschluß sind eine Reihe von rechtlichen Fragen zu klären. Zu dem 
Entwurf des Vertrages hätte noch eine Anlage beigefügt werden müssen, die eine 
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Aufstellung der einzelnen Kredite, Konditionen usw. beinhaltet. Herr Richter schlägt vor, 
das sich alle Gemeindevertreter mit dieser Angelegenheit befassen und sie dann ihre 
Überlegungen und Anregungen an die Hauptausschußmitglieder herantragen. 
 

  
  
zu 8 Abwägungs- und Satzungsbeschluß 

Satzung der Gemeinde Stralendorf über die Entwicklung und Abrundung für einen 
Teilbereich der im Zusammenhang bebauten Ortslage "Am Gartenweg" in 
Stralendorf gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB 
Vorlage: 2003/STR/181 

  
Herr Herzog, vom Planungsbüro Mahnel erläutert die als Anlage beigefügten Ergebnisse 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Im Betrefftext der Beschlußvorlage gibt 
es eine kleine Änderung. Hier wird das Wort „Festlegung“ durch das Wort „Entwicklung“ 
ersetzt. Gleiches muß auch im Punkt 6 des Beschlußvorschlages geschehen. 
 

 Beschluss: 
Sach- und Rechtslage: 
Die Gemeinde Stralendorf hat die Satzung aufgestellt, um eine planungsrechtliche 
Regelung für die Errichtung von Gebäuden in dem Bereich “Am Gartenweg” zu schaffen. 
Das Beteiligungsverfahren von Trägern öffentlicher Belange wurde geführt. Den Bürgern 
war Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Während der öffentlichen 
Auslegung der Unterlagen wurden von Bürgern keine Anregungen vorgebracht. Die 
Behandlung der Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange wird nachfolgend in 
tabellarischer Form beigefügt. Dabei wird die Abwägung als Grundlage für den 
Satzungsbeschluß herangezogen. 
 
Im Ergebnis der Behandlung der Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust ist zu 
verzeichnen, dass die Satzung nicht an den einleitenden Rechtsvorschriften des § 34 
Abs. 4 Satz. 1 Nr. 1 und 3, sondern nach den Nr. 2 und 3 BauGB aufgestellt wird. Da 
diese Änderung nicht mit materiell rechtlichen Auswirkungen verbunden ist, wird eine 
neue öffentliche Auslegung nicht erforderlich. Die Abwägung wird beschlossen und der 
Satzungsbeschluß wird gefaßt. 
 
Maßgeblich ist auch die Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes bzw. des 
Landkreises Ludwigslust zur Vorflut. Hier wird eine nachrichtliche Übernahme der 
Vorflutleitung vorgenommen. Entsprechende Anforderungen des § 81 des LWaG sind zu 
beachten. Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen werden 
Nutzungsbeschränkungen berücksichtigt. Der Verlauf der Leitung wird nach bisherigem 
Kenntnisstand aufgenommen. Die Abwägung wird gemäß tabellarischen 
Zusammenstellung behandelt und dient als Grundlage für den Satzungsbeschluß. 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Satzung und der Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange sind Stellungnahmen, in denen Anregungen und 
Hinweise geäußert wurden, eingegangen. 

 
2. Die eingegangenen Stellungnahmen sind in einer gesonderten Zusammenstellung 

erfaßt, die Anlage zu diesem Beschluß wird. Die Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange werden geordnet nach berücksichtigten bzw. nicht 
berücksichtigten Anregungen sowie Hinweisen, die zur Kenntnis genommen werden. 
Sofern Träger öffentlicher Belange keine Stellungnahme abgegeben haben, wird 
davon ausgegangen, dass sie keine Anregungen zur Satzung vorzubringen hatten. 

 
3. Das Bauamt des Amtes Stralendorf wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange, 

die Anregungen geäußert haben, die nicht berücksichtigt werden, vom Ergebnis der 
Abwägung in Kenntnis zu setzen. Die nicht berücksichtigten Anregungen sind bei der 
Vorlage der Satzung zur Genehmigung mit einer Stellungnahme beizufügen. 
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4. Die Abwägung der zur Satzung vorgebrachten Anregungen wird wie oben dargestellt 
beschlossen (Abwägungsbeschluß). 

 
5. Die Rechtsgrundlagen der Satzung werden von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1und 3 BauGB 

in § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 abgewandelt. 
 
6. Die Gemeinde Stralendorf faßt gleichzeitig den Satzungsbeschluß zur Satzung über 

die Entwicklung und Abrundung für einen Teilbereich der im Zusammenhang 
bebauten Ortslage „Am Gartenweg“ in Stralendorf. 

 
7. Die Satzung wird durch den Bürgermeister beim Landkreise Ludwigslust angezeigt. 

Grundlage für den Satzungsbeschluß ist das BauGB in seiner letzten Fassung. 
 
Bemerkungen 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende 
Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder:   11 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder:    9 
Davon stimmberechtigt:       9 
Ja-Stimmen:        9 
Nein-Stimmen:        0 
Stimmenenthaltungen:       0 
Ungültige Stimmen:       0 
 

  
zu 9 Aussprache und Beschlußfassung 
  
  
  
zu 9.1 Entwurf der 2. Änderung des B - Planes Nr. 2 "An der Mühlenbecker Straße" der 

Gemeinde Warsow 
Hier: Information über die Aufstellung und Entwurfsauslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und Beteiligung der Nachbargemeinden 
Vorlage: 2003/STR/175 

  
 Beschluss: 

Sach- und Rechtslage: 
Die Gemeinde Warsow hat die Aufstellung und die Auslegung des Entwurfes der o.g. 2. 
Änderung des B – Planes Nr. 2 beschlossen. Die Auslegung findet in der Zeit vom 
11.03. – 14.04.2003 im Amt Stralendorf statt. Satzung und Begründung liegen 1 fach 
vor und werden vom Bürgermeister zur Gemeindevertretersitzung vorgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Entwurf der 2. Änderung des B – Planes Nr. 2 
„An der Mühlenbecker Straße“ der Gemeinde Warsow zu. 
 
Bemerkungen 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende 
Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
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Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder:   11 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder:    9 
Davon stimmberechtigt:       9 
Ja-Stimmen:        9 
Nein-Stimmen:        0 
Stimmenenthaltungen:       0 
Ungültige Stimmen:       0 
 

  
zu 9.2 Entwurf der 2. Änderung des fortgeltenden F - Planes der Gemeinde Warsow 

Hier: Information über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
Beteiligung der Nachbargemeinden 
Vorlage: 2003/STR/176 

  
 Beschluss: 

Sach- und Rechtslage: 
Die Gemeinde Warsow hat den Entwurf der 2. Änderung des F – Planes beschlossen. Es 
geht darum, den F – Plan an den bereits mit Satzungsbeschluß belegten B – Plan „Sport- 
und Freizeitanlage Warsow“ anzupassen. Die Auslegung des Entwurfes findet vom 
11.03. – 14.04.2003 im Amt Stralendorf statt. Satzung und Begründung liegen 
1 fach vor und werden vom Bürgermeister zur Gemeindevertretersitzung vorgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Entwurf der 2. Änderung des fortgeltenden 
F – Planes der Gemeinde Warsow zu. 
 
Bemerkungen 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende 
Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder:   11 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder:    9 
Davon stimmberechtigt:       9 
Ja-Stimmen:        9 
Nein-Stimmen:        0 
Stimmenenthaltungen:       0 
Ungültige Stimmen:       0 
 

  
zu 9.3 Überplanmäßige Ausgabe Kita - Stralendorf 

Vorlage: 2003/STR/177 
  

Der Beschlußvorschlag wird durch folgenden Satz ergänzt: 
 
„Das Amt wird beauftragt, Regressmöglichkeiten gegenüber dem Planungsbüro zu prüfen 
und ggf. durchzusetzen. 
 
Nach Prüfung der Möglichkeiten, soll es zur nächsten Gemeindevertretung einen 
aktuellen Sachstand geben. 
 

 Beschluss: 
Sach- und Rechtslage: 
Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 26.09.2002 die Sanierung der 
Außenfassade der Kindertagesstätte Regenbogen beschlossen. Grundlage des 
Beschlusses war die zuvor erfolgte Ausschreibung durch das Büro Kadzioch. Dieser 
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Beschluß wurde auf der Sitzung am 14.11.2002 durch einen Nachtrag ergänzt. Unter 
Einbeziehung der bereits im vergangenen Jahr vergebenen Aufträge und der 
geschätzten Kosten, ergibt sich ein Nachtrag von 26.000,00 Euro (HH – Stelle 
3.46400.94000), bei Zugrundelegung des Ausschreibungsangebotes und des 
tatsächlichen Aufmaßes. Damit ist der Bau komplett fertig gestellt incl. der 
Fassadenklinkerung. Nach § 52 KV MV sind über- und außerplanmäßige Ausgaben nur 
dann zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung 
gewährleistet ist. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen werden im vorliegen Fall als 
gegeben angenommen. Die Deckung erfolgt vorläufig aus Mitteln der allgemeinen 
Rücklage. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt entsprechend der Sach- und Rechtslage die 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 26.000,00 Euro für den Nachtrag Kita Stralendorf. 
 
Das Amt wird beauftragt, Regressmöglichkeiten gegenüber dem Planungsbüro zu prüfen 
und ggf. durchzusetzen. 
 
Bemerkungen 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende 
Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder:   11 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder:    9 
Davon stimmberechtigt:       9 
Ja-Stimmen:        8 
Nein-Stimmen:        0 
Stimmenenthaltungen:       1 
Ungültige Stimmen:       0 
 

  
zu 9.4 Rücktritt des Wehrführers der FFw Stralendorf 

Vorlage: 2003/STR/180 
  
 Beschluss: 

Sach- und Rechtslage: 
Der Wehrführer der FFw Stralendorf, Kam. Udo Dahl, tritt aus persönlichen Gründen mit 
sofortiger Wirkung von seiner Funktion als Wehrführer zurück. Die 
Mitgliederversammlung hat seinen Rücktritt akzeptiert und Neuwahlen beschlossen. Die 
Neuwahl des Gemeindewehrführers  findet am 28.02.2003 durch die aktiven Mitglieder 
der FFw Stralendorf statt. Die Gemeindevertretung  muß nach § 33 
Landesbeamtengesetz den Kameraden Udo Dahl aus dem Ehrenbeamtenverhältnis 
abberufen. Der Kandidat für die Neuwahl zum Wehrführer ist durch die 
Gemeindevertretung zu bestätigen. Nach Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Stralendorf 
sind die Namen der Bewerber um die Funktion des Wehrführers zwei Wochen vor der 
Wahl beim Bürgermeister einzureichen. Dem Bürgermeister liegt eine Bewerbung vor. Es 
handelt sich dabei um den Kam. Enrico Scheffler. Der Kam. Scheffler hat die Lehrgänge 
Gruppenführer I und Gruppenführer II an der Landesfeuerwehrschule erfolgreich 
absolviert. Den Lehrgang „Führer einer Feuerwehr“ an der Landesfeuerwehrschule muß 
der Bewerber  innerhalb der nächsten zwei Jahre absolvieren. Der gewählte Wehrführer 
ist nach Landesbeamtengesetz zum Ehrenbeamten zu ernennen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Stralendorf nimmt den Rücktritt des Kam. Udo Dahl von seiner 
Funktion als Wehrführer der Gemeinde Stralendorf  an. Gemäß § 33 
Landesbeamtengesetz wird Kam. Udo Dahl aus dem Ehrenbeamtenverhältnis abberufen. 
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Die Gemeindevertretung Stralendorf stimmt der Bewerbung des Kam. Enrico Scheffler 
um die Wahl als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Stralendorf zu. Der Kam. 
Scheffler hat innerhalb von zwei Jahren den Nachweis über den erfolgreichen Abschluß 
des Lehrgangs „Führer einer Feuerwehr“ an der Landesfeuerwehrschule Malchow zu 
erbringen.  
 
Gemäß § 129 Landesbeamtengesetz M-V wird der Kam. Enrico Scheffler mit 
Dienstbeginn als Wehrführer für die Dauer der Wahlperiode zum Ehrenbeamten ernannt. 
 
Bemerkungen 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende 
Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder:   11 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder:    9 
Davon stimmberechtigt:       9 
Ja-Stimmen:        9 
Nein-Stimmen:        0 
Stimmenenthaltungen:       0 
Ungültige Stimmen:       0 
 

  
 
________________________________________________________________________________ 
Genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
 
Vorsitzender 
 
 
 
Schriftführer 


